
Förderübersicht: Bundesförderung für effiziente Gebäude - Einzelmaßnahmen (BEG EM)
Einzelmaßnahmen zur Sanierung von 

Wohngebäuden (WG) und Nichtwohngebäuden (NWG) Fördersatz iSFP-
Bonus

Heizungs-
Tausch-
Bonus

Wärmepumpen 
-Bonus*

max. 
Förder-

satz
Fachplanung

Gebäudehülle
Dämmung von Außenwänden, Dach, Geschossdecken und 
Bodenflächen; Austausch von Fenstern und Außentüren; 
sommerlicher Wärmeschutz

15 % 5 % 20 %

50 %

Anlagentechnik
(außer Heizung)

Einbau/Austausch/Optimierung von Lüftungsanlagen; 
WG: Einbau „Efficiency Smart Home“; NWG: Einbau Mess-, 
Steuer- und Regelungstechnik, Kältetechnik zur Raumkühlung  
und Einbau energieeffizienter Innenbeleuchtungssysteme

15 % 5 % 20 %

Anlagen zur Wärmeer-
zeugung
(Heizungstechnik)

Solarkollektoranlagen 25 % 10 % 35 %

Biomasseheizungen 10 % 10 % 20 %

Wärmepumpen 25 % 10 % 5 % 40 %

Brennstoffzellenheizungen 25 % 10 % 35 %

Innovative Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer Energien 25 % 10 % 35 %

Errichtung, Umbau und Erweiterung eines Gebäudenetzes
(ohne Biomasse) 30 % 30 %

Errichtung, Umbau und Erweiterung eines Gebäudenetzes
(mit max. 25% Biomasse für Spitzenlast) 25 % 25 %

Errichtung, Umbau und Erweiterung eines Gebäudenetzes
(mit max. 75% Biomasse) 20 % 20 %

Anschluss an ein Gebäudenetz 25 % 10 % 35 %

Anschluss an ein Wärmenetz 30 % 10 % 40 %

Heizungsoptimierung Maßnahmen zur Optimierung bestehender Heizungsanlagen in 
Bestandsgebäuden 15 % 5 % 20 %

Stand: 1. Januar 2023

* Der Wärmepumpen-Bonus beträgt maximal 5%, auch wenn gleichzeitig die Anforderungen an die Wärmequelle und an das Kältemittel erfüllt werden.
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